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Bern, 6. März 2017 

Änderung der Radio- und Fernsehverordnung (RTW, SR 784.401), der Verordnung über Fre­
quenzmanagement und Funkkonzessionen (FKV, SR 784.102.1), der Fernmeldegebührenver­
ordnung (GebV-FMG, SR 784.106) und der Rundfunkfrequenz-Richtlinien (881 2011 525) 

Sehr geehrte Frau Bundespräsidentin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir danken Ihnen für die Einladung, an der Vernehmlassung zum oben genannten Geschäft teilzu­
nehmen. 

Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wirtrotz der unbestrittenen Bedeutung der Vorlage 
aus Kapazitätsgründen auf eine Eingabe verzichten müssen. 

Besten Dank für Ihr Verständnis. 

Freundliche Grüsse 

Schweizerischer Städteverband 
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